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Allgemeine Geschaftsbedingungen der ITES GmbH

Unsere allgemeinen  Geschaftsbedingungen gelten, soweit nicht
ausdricklich etwas anderes vereinbart ist, fir alle Angebote, Auftrége,
Kaufvertrage und Lieferungen, die wir an Auftraggeber (Kaufer) leisten. Sie
gelten gleichfalls fiir kiinftige Geschéftsbeziehungen, auch wenn sie nicht
nochmals ausdriicklich vereinbart werden. Abweichende allgemeine
Geschéaftsbedingungen des Kaufers werden nicht anerkannt, auch wenn
wir ihnen nicht ausdriicklich wiedersprechen.

1. Leistungs- und Reparaturbedingungen

1. Allgemeines

1.1 Soweit die nachstehenden Bedingungen keine Regelungen
enthalten, gilt bei Arbeiten an, Bauwerken (Bauleistungen) die
Verdingungsordnung fiir Bauleistungen (VOB) Teil B und betreffend
DIN 18 299, DIN 18 382, DIN 18 384, DIN 18 385 und DIN 18 386
als ,Allgemeine Technische Vertragsbedingungen flir Bauleistungen
(ATV)" auszugsweise auch Teil C (VOB/B bzw. VOB/C)

1.2 Zum Angebot des Werkunternehmers gehdrige Unterlagen wie
Abbildungen, Zeichnungen usw. sind nur anndhernd als maf- und
gewichtsgenau anzusehen, es sei denn, die MaR- und
Gewichtsgenauigkeit wurde ausdricklich bestatigt. An diesen
Unterlagen behalt sich der Werkunternehmer Eigentums- und
Urheberrechte vor. Sie dirfen ohne Einverstandnis des
Werkunternehmers Dritten nicht zuganglich gemacht werden. Wird
der Auftrag nicht erteilt, so sind kundenindividuell erstellte
Unterlagen unaufgefordert und in allen anderen Fallen nach
Aufforderung unverziiglich zuriickzusenden.

2. Termine

2.1 Der vereinbarte Liefer- oder Fertigstellungstermin ist nur dann
verbindlich, wenn die Einhaltung nicht durch Umstande, die der
Werkunternehmer nicht zu vertreten hat, unmdglich gemacht wird.
Als solche Umstande sind auch Anderungen sowie Fehlen von
Unterlagen  (Baugenehmigung u.a.) anzusehen, die zur
Auftragsdurchfiihrung notwendig sind.

2.2 Der Kunde hat in Fallen des Verzugs (bei der Erstellung von
Bauleistungen) nur dann den Anspruch aus § 8 Nr. 3 VOB/B, wenn
fur Beginn und Fertigstellung eine Zeit nach dem Kalender schriftlich
vereinbart war und der Kunde nach Ablauf dieser Zeit eine
angemessene Nachfrist gesetzt und erklart hat, dass er nach
fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag entziehen wird.

3. Kosten fiir die nichtdurchgefiihrten Auftrage

Da Fehlersuchzeit Arbeitszeit ist, wird — im Falle, dass keine
Gewahrleistungsarbeiten vorliegen — der entstandene und zu
belegende Aufwand dem Kunden in Rechnung gestellt, wenn ein
Auftrag nicht durchgefiihrt werden kann, weil:

3.1 der beanstandete Fehler unter Beachtung der Regeln
der Technik nicht festgestellt werden konnte;

3.2 der Kunde den vereinbarten Termin schuldhaft versdumt
3.3 der Auftrag wahrend der Durchflihrung zurlickgezogen wurde;

3.4 die Empfangsbedingungen bei Nutzung entsprechender Produkte
aus dem Bereich Unterhaltungselektronik nicht einwandfrei
gegeben sind.

4. Gewabhrleistung und Haftung

4.1 Die Gewabhrleistungsfrist fir alle Arbeitsleistungen, Reparaturen
etc., die keine Bauleistungen sind, und fiir eingebautes Material
betragt 1 Jahr. Fir Bauleistungen gelten die als Ganzes vereinbarten
Regelungen der VOB/B.

4.2 Bei Vorliegen eines Mangels hat der Kunde dem
Werkunternehmer eine angemessene Frist zur Nacherfilllung zu
setzen. Der Kunde hat insbesondere dafiir Sorge zu tragen, dass der
beanstandete Gegenstand zur Untersuchung und Durchfiihrung der
Nacherfiillung dem Werkunternehmer oder dessen Beauftragten zur
Verfligung steht.

4.3 Ist der Werkunternehmer zur Nacherfiillung verpflichtet, kann er
diese nach eigener Wahl durch Beseitigung des Mangels oder durch
Neuherstellung des Werkes erbringen.

4.4 Schlagt die Nacherfillung fehl, ist der Kunde berechtigt, die
Vergutung zu mindern oder vom Vertrag zurlickzutreten. Der Ruicktritt
ist ausgeschlossen bei Unerheblichkeit der Pflichtverletzung des
Unternehmers oder wenn Gegenstand des Vertrages eine
Bauleistung ist.

4.5 Bei einer Verletzung des Lebens des Korpers oder der Gesundheit

die auf einer fahrlassigen Pflichtverletzung des Werkunternehmers oder
einer vorsatzlichen oder fahrlassigen Pflichtverletzung seines
gesetzlichen Vertreters oder Erfiillungsgehilfen beruht, haftet der
Werkunternehmer nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Das Gleiche gilt fir sonstige Schaden, die auf einer grob fahrlassigen
Pflichtverletzung des Werkunternehmers oder auf einer vorsatzlichen
oder grob fahrléssigen Pflichtverletzung seines gesetzlichen Vertreters
oder Erfulllungsgehilfen beruhen.

Fir sonstige Schaden, die auf Verletzung wesentlicher Pflichten infolge
leichter Fahrlassigkeit des Werkunternehmers, seiner gesetzlichen
Vertreter oder Erflllungsgehilfen beruhen, ist die Haftung des
Werkunternehmers auf den vorhersehbaren vertragstypischen Schaden
bis zu maximal zum doppelten Wert des Auftragsgegenstandes
begrenzt.

Ausgeschlossen sind Schadenersatzanspriiche fir sonstige Schaden
bei der Verletzung von Nebenpflichten im Falle leichter Fahrlassigkeit.
Der Werkunternehmer haftet nicht fiir sonstige Schaden aus Verzug, die
auf einfacher Fahrlassigkeit beruhen; die gesetzlichen Rechte des
Kunden nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist bleiben davon
unberiihrt. Die vorstehenden Haftungsausschlisse und / oder
Beschrankungen gelten nicht, sofern der Werkunternehmer einen
Mangel arglistig verschwiegen oder eine selbststandige Garantie fur die
Beschaffenheit der Sache Gbernommen hat. Anspriiche des Kunden auf
Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt des Schadenersatzanspruchs
statt der Leistung bleiben unberiihrt.

. Erweitertes Pfandrecht des Werkunternehmers an

beweglichen Sachen

5.1 Dem Werkunternehmer steht wegen seiner Forderung aus dem
Auftrag ein Pfandrecht an dem aufgrund des Auftrags in seinen Besitz
gelangten Gegenstand des Kunden zu. Das Pfandrecht kann auch
wegen  Forderungen aus frliher  durchgefiihrten  Arbeiten,
Ersatzteillieferungen und sonstigen Leistungen geltend gemacht
werden, soweit sie mit dem Gegenstand im Zusammenhang stehen. Fir
sonstige Anspriiche aus der Geschaftsverbindung gilt das Pfandrecht
nur, soweit diese Forderungen unbestritten oder rechtskraftig festgestellt
sind.

5.2 Wird der Gegenstand nicht innerhalb 4 Wochen nach
Abholaufforderung abgeholt kann vom Werkunternehmer mit Ablauf
dieser Frist ein angemessenes Lagergeld berechnet werden. Erfolgt
nicht spatestens 3 Monate nach der Abholaufforderung die Abholung,
entfallt die Verpflichtung zur weiteren Aufbewahrung und jede Haftung
fur leicht fahrlassige Beschadigung oder Untergang. 1 Monat vor Ablauf
dieser Frist ist dem Kunden eine Verkaufsandrohung zuzusenden. Der
Werkunternehmer ist berechtigt, den Gegenstand nach Ablauf dieser
Frist zu Deckung seiner Forderungen zum Verkehrswert zu verauRRern.
Ein etwaiger Mehrerlds ist dem Kunden zu erstatten.

6. Eigentumsvorbehalt

6.1 Soweit die anlasslich von Reparaturen eingefiigten Ersatzteile o. A.
nicht  wesentliche Bestandteile = werden, behalt sich der
Werkunternehmer das Eigentum an diesen eingebauten Teilen bis zum
Ausgleich aller Forderungen des Werkunternehmers aus dem Vertrag
vor.

6.2 Kommt der Kunde in Zahlungsverzug oder kommt er seinen
Verpflichtungen aus dem Eigentumsvorbehalt nicht nach und hat der
Werkunternehmer deshalb den Ricktritt vom Vertrag erklart, kann der
Werkunternehmer den Gegenstand zum Zweck des Ausbaus der
eingefiigten Teile herausverlangen. Samtliche Kosten der Zurlickholung
und des Ausbaus tragt der Kunde.

6.3 Erfolgt die Reparatur beim Kunden, so hat der Kunde dem
Werkunternehmer Gelegenheit zu geben, den Ausbau beim Kunden
vorzunehmen. Arbeits- und Wegekosten gehen zu Lasten des Kunden.
Gibt der Kunde die Gelegenheit zum Ausbau nicht, gilt Ziffer 6.2 Satze 1
und 2 entsprechend.

Il. Verkaufsbedingungen

1. Eigentumsvorbehalt

Die verkauften Gegenstdande und Anlagen bleiben Eigentum des
Verkdufers bis zur Erfillung sémtlicher aus diesem Vertrag oder
dauernder Geschaftsverbindung ihm gegen den Kunden zustehender
Anspriiche. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch bestehen fiir alle
Forderungen, die der Verkdufer gegeniber dem Kunden im
Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand, z. B. aufgrund von
Reparaturen oder Ersatzteillieferungen sowie sonstiger Leistungen
nachtréglich erwirbt. Letzteres gilt nicht, wenn die Reparatur durch den
Werkunternehmer unzumutbar verzégert wird oder fehlgeschlagen ist.
Bis zur Erfullung der vorgenannten Anspriiche des Verkaufers dirfen
die Gegenstande nicht weiterverauflert, vermietet, verliehen bzw.
verschenkt und auch nicht bei Dritten in Reparatur gegeben werden.
Ebenso sind Sicherungsiibereignung und Verpfandung untersagt.



Ist der Kunde Handler (Wiederverkaufer), so ist ihm die
WeiterverauRerung im gewodhnlichen Geschéaftsgang unter der
Vorraussetzung gestattet, dass die Forderungen, aus dem
Weiterverkauf gegenuiber seinen Abnehmern oder Dritten einschlieRlich
samtlicher Nebenrechte in Hoéhe der Rechnungswerte des Verkaufers
bereits jetzt an den Verk&ufer abgetreten werden.

Wird Vorbehaltsware vom Kaufer als wesentlicher Bestandteil in ein
Grundstiick des Kaufers eingebaut, so tritt der Kaufer schon jetzt die
aus einer WeiterverauRerung entstehenden Forderungen in Hohe des
Wertes der Vorbehaltsware an den Verkdufer ab. Dieser nimmt die
Abtretung an.

Wahrend der Dauer des Eigentumsvorbehaltes ist der Kunde zum
Besitz und Gebrauch des Kaufgegenstandes berechtigt, solange er
seinen Verpflichtungen aus dem Eigentumsvorbehalt nachkommt und
sich nicht in Zahlungsverzug befindet. Kommt der Kunde in
Zahlungsverzug oder kommt er seinen Verpflichtungen aus dem
Eigentumsvorbehalt nicht nach und hat der Verkdufer deshalb den
Rucktritt vom Vertrag erklart, kann der Verkaufer den Kaufgegenstand
vom Kaufer herausverlangen und nach Androhung mit angemessener
Frist den Kaufgegenstand unter Verrechnung auf den Kaufpreis durch
freihandigen Verkauf bestmdglich verwerten.

Samtliche Kosten der Ricknahme und der Verwertung des
Kaufgegenstandes tragt der Kaufer. Bei Zugriffen von Dritten,
insbesondere bei Pfandung des Kaufgegenstandes oder bei Ausiibung
des Unternehmerpfandrechts einer Werkstatt, hat der Kunde dem
Verkaufer sofort schriftlich Mitteilung zu machen und den Dritten
unverziglich auf den Eigentumsvorbehalt des Verkaufers hinzuweisen.
Der Kaufer tragt alle Kosten, die zur Aufgebung des Zugriffs und zu
einer Wiederbeschaffung des Kaufgegenstandes aufgewendet werden
missen, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden kénnen. Der
Kaufer hat die Pflicht, den Kaufgegenstand wahrend der Dauer des
Eigentumsvorbehalts in ordnungsgemé&Rem Zustand zu halten sowie
alle vorgesehenen Wartungsarbeiten und erforderlichen
Instandsetzungen unverziiglich vom Verkaufer ausfihren zu lassen. Der
Verkaufer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherungen nach
eigener Wahl freizugeben oder riickzulibertragen, als ihr Wert die zu
sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um
mehr als 30% Ubersteigt.

2. Abnahme und Abnahmeverzug

Nimmt der Kunde den Gegenstand nicht fristgemaR ab, ist der
Verkaufer berechtigt, ihm eine angemessene Nachfrist zu setzen, nach
deren Ablauf anderweitig liber den Gegenstand zu verfligen und den
Kunden mit angemessen verlangerter Nachfrist zu beliefern. Unberiihrt
davon bleiben die Rechte des Verkaufers, nach Nachfristsetzung vom
Vertrag zurlickzutreten oder Schadenersatz zu verlangen. Im Rahmen
einer Schadenersatzforderung kann der Verkdufer 20% des
vereinbarten Preises ohne Mehrwertsteuer als Entschadigung ohne
Nachweis fordern, sofern nicht nachweislich kein oder ein wesentlich
geringerer Schaden entstanden ist. Die Geltendmachung eines
tatsachlich hdheren Schadens bleibt vorbehalten. Der Kunde ist
verpflichtet Teillieferungen (Vorablieferungen) anzunehmen, soweit dies
zumutbar ist.

3. Gewabhrleistung und Haftung

3.1 Mangelanspriiche fir alle verkauften neuen Gegensténde verjahren
in 2 Jahren, bei gebrauchten Gegenstanden in 1 Jahr seit Ablieferung
der Sache. Offensichtliche Mangel mussen innerhalb zwei Wochen nach
Ablieferung — bezogen auf die Absendung der Anzeige — gegeniber
dem Verkaufer geriigt werden, ansonsten ist der Verkdufer von der
Mangelhaftung befreit.

3.2 Ist der Liefergegenstand mangelhaft, so hat der Kaufer folgende
Rechte:

3.2.1 Der Verkaufer ist zur Nacherfillung verpflichtet und wird diese
nach eigener Wahl durch Beseitigung des Mangels oder der Lieferung
einer mangelfreien Sache erbringen.

3.2.2 Schlagt die Nachbesserung fehl so ist der Kaufer berechtigt, vom
Vertrag zurlickzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. Der Rucktritt ist
ausgeschlossen, wenn die Pflichtverletzung des Verkdufers nur
unerheblich ist.

3.2.3 Ein Mangel des Liefergegenstandes liegt nicht vor: Bei Fehlern,
die durch Beschadigung falschen Anschluss oder falsche Bedienung
durch den Kunden verursacht werden, bei Schaden durch héhere
Gewalt, z. B. Blitzschlag, bei Fehlern infolge von Uberbeanspruchung
mechanischer  oder  elektromechanischer Teile durch nicht
bestimmungsgemafen Gebrauch oder durch Verschmutzung oder
aulergewdhnliche, mechanische, chemische oder atmosphérische
Einflisse. Im Bereich der Unterhaltungselektronik (Consumer
Electronics) liegt ein Mangel auch dann nicht vor, wenn die
Empfangsqualitdt durch ungiinstige Empfangsbedingungen oder
mangelhafte Antennen oder durch duRere Einflisse beeintrachtigt ist,
bei Schaden durch vom Kunden eingelegte, ungeeignete oder
mangelhafte Batterien.

4. Haftung auf Schadenersatz

4.1 Bei einer Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit,
die auf einer fahrlassigen Pflichtverletzung des Verkaufers oder einer
vorsatzlichen oder grob fahrldssigen Pflichtverletzung seiner
gesetzlichen Vertreter oder Erflillungsgehilfen beruhen, haftet der
Verkaufer nach den gesetzlichen Bestimmungen.

4.2 Fir sonstige Schaden gilt Folgendes:

4.2.1 Fur Schaden, die auf einer grob fahrlassigen Pflichtverletzung des
Verkdufers oder auf einer vorsatzlichen oder grob fahrlassigen
Pflichtverletzung seiner gesetzlichen Vertreter oder Erflllungsgehilfen
beruhen, haftet der Verkéufer nach den gesetzlichen Bestimmungen.
4.2.2 Fir Schaden, die auf der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten infolge leichter Fahrléssigkeit des Verk&ufers, seiner
gesetzlichen Vertreter oder Erfillungsgehilfen beruhen, ist die Haftung
des Verkaufers auf den vorhersehbaren vertragstypischen Schaden bis
maximal zum doppelten Wert des Liefergegenstandes begrenzt.

4.2.3 Schadenersatzanspriiche fiir sonstige Schaden bei der Verletzung
von Nebenpflichten oder nicht wesentlichen Pflichten im Falle leichter
Fahrlassigkeit sind ausgeschlossen.

4.2.4 Schadenersatzanspriiche aus Verzug, die auf einfacher
Fahrlassigkeit beruhen, sind ausgeschlossen; die gesetzlichen Rechte
des Kaufers nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist bleiben
unbertihrt.

4.3 Die Haftungsausschlisse oder Beschrankungen gelten nicht, sofern
der Verkaufer einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine  Garantie
fir die Beschaffenheit der Sache Gibernommen hat.

4.4 Der Anspruch des Kaufers auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen
anstelle des Schadenersatzes statt der Leistung bleibt unberihrt.

5. Riicktritt

Bei Rucktritt sind Verkaufer und Kunde verpflichtet, die voneinander
empfangenen Leistungen zuriickzugewéhren. Fiir die Uberlassung des
Gebrauchs oder die Benutzung ist deren Wert zu vergliten, wobei die
inzwischen eingetretene Wertminderung des Verkaufsgegenstandes
angemessen zu beriicksichtigen ist.

lll._Gemeinsame Bestimmungen fiir Leistungen, Reparaturen und
Verkéufe

1. Preise und Zahlungsbedingungen

Die Endpreise verstehen sich ab Betriebssitz des Werkunternehmers
bzw. Verkaufers inkl. Mehrwertsteuer, wenn nicht ohne MwSt. extra
angegeben.

Alle Rechnungsbetrége sind sofort nach Rechnungserteilung in einer
Summe zahlbar. Teilzahlungen bei Verkaufen sind nur mdglich wenn sie
vorher schriftlich vereinbart wurden.

Reparaturrechnungen sind bar zu bezahlen. Schecks und Wechsel
werden nur zahlungshalber angenommen und nur nach besonderer
Vereinbarung.

Fir Leistungen, die im Auftrag nicht enthalten sind oder die von der
Leistungsbeschreibung abweichen, kann ein Nachtragsangebot vom
Kunden angefordert oder vom Werkunternehmer abgegeben werden.
Soweit dies nicht erfolgt, werden diese Leistungen nach Aufmal und
Zeit berechnet. Hinsichtlich der Anzeige und des Nachweises von
Zeitarbeiten gilt bei der Erstellung von Bauleistungen § 15 Nr. 5 VOB/B.

Bei Auftragen, deren Ausfiihrung Uber einen Monat andauert, sind je
nach Fortschreiten der Arbeiten Abschlagszahlungen in Hohe von 90%
des jeweiligen Wertes der geleisteten Arbeiten zu erbringen. Die
Abschlagszahlungen sind vom Werkunternehmer anzufordern und
binnen 10 Tagen ab Rechnungsdatum vom Kunden zu leisten.

N

. Gerichtsstand / AbschlieBende Klauseln

2.1 Fir samtliche gegenwartigen und zukinftigen Anspriiche aus der
Geschéaftsverbindung mit Kaufleuten einschlieBlich Wechsel- und
Scheckforderungen ist ausschlieflicher Gerichtsstand der Sitz des
Werkunternehmers bzw. Verkaufers. Dies gilt auch im Falle einer
internationalen Zusténdigkeit.

2.2 Anzuwenden fir alle Streitigkeiten, die sich mittelbar oder
unmittelbar aus dem Vertragsverhaltnis ergeben ist ausschlieRlich
deutsches Recht.

Gemal den Regelungen in den Punkten |, der abgedruckten AGB gilt bei
der Ausfiihrung von Bauleistungen hinsichtlich der Gewahrleistung und
Haftung ausschliefRlich § 13 VOB/B.

§ 13 Nr. 4 VOB/B hat folgenden Inhalt.

(1) Ist fir Mé&ngelanspriiche keine Verjahrungsfrist im Vertrag vereinbart,
so betragt sie fir Bauwerke 4 Jahre, fur Arbeiten an einem
Grundstiick und fir die vom Feuer berlihrten Teile von
Feuerungsanlagen 2 Jahre. Abweichend von Satz 1 betragt die
Verjahrungsfrist fir feuerberlihrte und abgasddmmende Teile von
industriellen Feuerungsanlagen 1 Jahr.

(2) Bei maschinellen und elektrotechnischen/elektronischen Anlagen oder
Teilen davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und
Funktionsfahigkeit  hat, betrdgt die  Verjahrungsfrist  fir
Mangelanspriiche abweichend von Absatz 1 2 Jahre, wenn der
Auftraggeber sich daflir entschieden hat, dem Auftragnehmer die
Wartung fiir die Dauer der Verjahrungsfrist nicht zu tibertragen.

(3) Die Frist beginnt mit der Abnahme der gesamten Leistung; nur fur in
sich abgeschlossene Teile der Leistung beginnt sie mit der
Teilabnahme (§ 12 Nr. 2).

ITES GmbH — Ahornweg 7 — 94244 Geiersthal/ http.//www.ites-gmbh.de
Stand: Mai 2006




	Allgemeine Geschäftsbedingungen der ITES GmbH
	I. Leistungs- und Reparaturbedingungen
	1.     Allgemeines


	2.   Termine
	4.  Gewährleistung und Haftung
	6. Eigentumsvorbehalt
	II. Verkaufsbedingungen

	1. Eigentumsvorbehalt
	2. Abnahme und Abnahmeverzug
	3. Gewährleistung und Haftung
	4. Haftung auf Schadenersatz

	5. Rücktritt
	III. Gemeinsame Bestimmungen für Leistungen, Reparaturen und
	1. Preise und Zahlungsbedingungen
	2. Gerichtsstand / Abschließende Klauseln

